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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Produktname : Pyretrex Fogger 
UFI : U2PT-6EP2-H10N-E5QX 
Product Code Pelsis : PF25, PF25S, 1103004417 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Insektizid 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels  

+32 70 245 245  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 H226    
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304    
Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 H400    
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 H410    
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS08 GHS09    
Signalwort (CLP) : Gefahr 

Pelsis Belgium N.V. 
Industrieweg, 15 
BE– 2880 Bornem – Antwerpen 
Belgium 
T 0032(0)3 886 22 11 - F 0032(0)3 886 24 60 
bart.goiris@pelsis.com - www.pelsis.com  
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Enthält : Kohlenwasserstoffe, C11-C13, iso, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C12, iso, <2% 
Aromaten; hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, <2% aromatic 
compounds 

Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P301+P310+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder 
Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. 

EUH Sätze : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung 
einhalten. 
EUH208 - Enthält Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers 
of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

vPvB: nicht relevant – keine Registrierung erforderlich 
Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Kohlenwasserstoffe, C11-C13, iso, <2% Aromaten EG-Nr.: 920-901-0 
REACH-Nr: 01-2119456810-
40 

40-70 Asp. Tox. 1, H304 

Kohlenwasserstoffe, C11-C12, iso, <2% Aromaten EG-Nr.: 918-167-1 
REACH-Nr: 01-2119472146-
39 

40-70 Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 

hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic 
compounds, <2% aromatic compounds 

EG-Nr.: 926-141-6 
REACH-Nr: 01-2119456620-
43 

12,23 Asp. Tox. 1, H304 

Piperonylbutoxid CAS-Nr.: 51-03-6 
EG-Nr.: 200-076-7 
REACH-Nr: 01-2119537431-
46 

1 – 5 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open 
and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium 
obtained with supercritical CO2 

CAS-Nr.: 89997-63-7 
EG-Nr.: 289-699-3 

0,39 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Siehe Abschnitt 8. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Wenn möglich 
dieses Blatt vorzeigen. Wenn unmöglich, Verpackung oder Etikett vorzeigen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Frischluft, Ruhe. Falls Symptome auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Zeigen Sie ihm 
das Etikett, die Packung oder die Packungsbeilage. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit viel Wasser ausspülen oder duschen für 15 Minuten. Verunreinigte Kleidung und 
Schuhe ablegen. Sofort einen Arzt verständigen. Wenn möglich dieses Blatt vorzeigen. 
Wenn unmöglich, Verpackung oder Etikett vorzeigen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort und reichlich mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Arzt konsultieren und Etikett oder Verpackung zeigen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein erbrechen herbeiführen. Nach Krankenhaus senden. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen :  
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Hohe Konzentrationen von Produktnebel kann die obere kuchtwegen und Halsschmerzen, 

Husten, Schwindel, Benommenheit und Bewusstlosigkeit auch reizen;. Kann Reizungen der 
Atemwege führen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann Reizungen des Verdauungstrakts, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Hinweis für den Arzt: Prähospital : symptomatische Behandlung. Wenden Sie sich an das Antigiftzentrum (Tel.: 070 245 245) zur weiteren 
Behandlung im Krankenhaus. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Trockenlöschpulver. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Entzündlich. 
Explosionsgefahr : Dämpfe können ein explosionsfähiges Gemisch mit Luft bilden. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Kein offenes Feuer. Nicht rauchen. 
Löschanweisungen : Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Eindringen von Löschwasser in die 

Umwelt vermeiden (verhindern). 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Personen in Sicherheit bringen. Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, 

einschließlich Atemschutz betreten. 
Sonstige Angaben : Unbefugte fernhalten. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Berührung mit den Augen vermeiden. Zündquellen entfernen. Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Alle mögliche Zündquelle (Offenes Feuer, 
rauchen, ...) sind auszuschliessen. Den Gefahrenbereich räumen lassen. Besondere 
Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu vermeiden. Nebel nicht einatmen. 
Ausreichende Lüftung sicherstellen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Persönliche 

Schutzkleidung verwenden (8). 
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Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden (8). Die Handhabung darf nur durch geschultes und 

befugtes Personal durchgeführt werden. 
Notfallmaßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Vermeid einer kontamination der Umwelt. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Eindringen in Kanalisationen verhindern. Verschütten bereinigen so bald wie möglich mit 
Hilfe von ein saugfähiges Material. 

Reinigungsverfahren : Spills durch ein saugfähiges Material. 
Sonstige Angaben : Ziehen Sie die kontaminierte Kleidung aus, danach die Hände und /oder Haut gründlich mit 

Wasser und Seife waschen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzkleidung verwenden (8). Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Rubrik 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Siehe Abschnitt 10. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für 
angemessene Lüftung sorgen. Jegliche Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Keine 
Nebel oder Dämpfe einatmen. Aerosol nicht einatmen. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. 

Hygienemaßnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände 
und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Bei Gebrauch 
nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische 
Aufladung zu vermeiden. 

Lagerbedingungen : In der Originalverpackung aufbewahren. Ausserhalb der Reichweite von Kindern und 
Haustieren aufbewahren. In trockener, kühler, gut durchlüfteter Umgebung lagern. Siehe 
Teil 10 über Unverträgliche Stoffe. Vor Feuchtigkeit schützen. Von Nahrungsmitteln, 
Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Nicht rauchen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Berührung mit den Augen vermeiden. Dicht schließende Schutzbrille tragen (EN166:2001) 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
langärmlige Arbeitskleidung 
 
Handschutz: 
Chemikalienschutzhandschuhe (nach europäischer Norm EN 374-1:2003). Nitrilkautschukhandschuhe. Verwenden Sie eine Feuchtigkeitscreme 
wenn die Hände sich trocken anfühlen. 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Aerosol nicht einatmen. CE-geprüfte Maske für organische Dämpfe und Lösungsmittel Typ A 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Schwach Gelb. 
Aussehen : Farblos bis Hell-Gelb. 
Geruch : Paraffingeruch. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : > 190 °C 
Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : 50 °C 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : 6,5 mm²/s 
Viskosität, dynamisch : 0,007 Pa·s 
Löslichkeit : Material ist nicht wasserlöslich.  

Löslich in organischen Lösungsmitteln. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
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Dichte : 0,77426 g/cm³ 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Bei Brand: Bildung von Kohlenmonoxid - Kohlendioxid. 

10.2. Chemische Stabilität 

Brennbare Flüssigkeit. Stabil unter Normalbedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Zündquellen. Offene Flamme. Siehe Teil 10 über Unverträgliche Stoffe. Siehe auch Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Pyretrex Fogger  

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 4000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte 4,74 mg/l 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 4,74 mg/l/4h 

ATE CLP (Dämpfe) 4,74 mg/l/4h 
 

hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, <2% aromatic compounds 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity) 

LD50 Dermal Kaninchen ≥ 3160 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 

Pyretrex Fogger  

Viskosität, kinematisch 6,5 mm²/s 
 

Kohlenwasserstoffe, C11-C13, iso, <2% Aromaten 

Viskosität, kinematisch 1,77 mm²/s 
 

hydrocarbons C11 -C14 n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, <2% aromatic compounds 

Viskosität, kinematisch 2,4 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Sehr giftig für Wasserorganismen. 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Pyretrex Fogger  

Persistenz und Abbaubarkeit Biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Pyretrex Fogger  

Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation ist möglich. 

12.4. Mobilität im Boden 

Pyretrex Fogger  

Ökologie - Boden Very low mobility in soil. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Pyretrex Fogger  

vPvB: nicht relevant – keine Registrierung erforderlich 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

N.A.G.  
(Kohlenwasserstoffe, C11-

C12, Isoalkane, <2% 
Aromaten.) 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

N.A.G. 
(Kohlenwasserstoffe, C11-

C12, Isoalkane, <2% 
Aromaten.) 

Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1993 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
N.A.G.  

(Kohlenwasserstoffe, C11-
C12, Isoalkane, <2% 

Aromaten.), 3, III, (D/E), 
UMWELTGEFÄHRDEND 

UN 1993 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
N.A.G. 

(Kohlenwasserstoffe, C11-
C12, Isoalkane, <2% 

Aromaten.), 3, III, 
MEERESSCHADSTOFF/U

MWELTGEFÄHRDEND 

UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% 
aromatics), 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 

   

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 
Meeresschadstoff: Ja 

Umweltgefährlich: Ja 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR)  : F1  
Sondervorschriften (ADR) : 274, 601 
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E1 
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP19  
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Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: T4 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1, TP29 

Tankcodierung (ADR) : LGBF 
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 
Beförderungskategorie (ADR) : 3 
Sondervorschriften für die Beförderung - 
Versandstücke (ADR) 

: V12 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 
(ADR) 

: S2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl) 

: 30  

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  
 
Seeschiffstransport 
Sonderbestimmung (IMDG) : 223, 274, 955 
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 
Verpackungsanweisungen (IMDG) : LP01, P001 
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03  
Tankanweisungen (IMDG) : T4  
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP29  
EmS-Nr. (Brand) : F-E 
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-E 
Staukategorie (IMDG) : A 
 
Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y344 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 10L  
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 355 
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 60L 
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 366 
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 220L 
Sondervorschriften (IATA) : A3 
ERG-Code (IATA) : 3L 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf 

3. Piperonylbutoxid 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 
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REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Belgien 
Belgische nationale Vorschriften : Zulassungsnummer: 

BE-REG-00801. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

EUH208 Enthält Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained 
with supercritical CO2. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die 
Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, 
Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und 
anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der 
Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses 
Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen 
Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht.


